
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2006/2/24 2005/04/0044
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.02.2006

Index

83 Naturschutz Umweltschutz

Norm

IG-L 1997 §3 Abs1;

IG-L 1997 Anl1;

Rechtssatz

Die Grenzwerte der Anlage 1 zum Immissionsschutzgesetz-Luft beziehen sich nur auf das Schutzgut der menschlichen

Gesundheit (siehe § 3 leg. cit.).
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